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RzF - 22 - zu § 65 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Lineburg, Urteil vom 05.02.1981 - F OVG A 9/80

Leitsatze

1 Abfindungszusagen haben im Rahmen der vorlaufigen Besitzeinweisung keine rechtliche
. Bedeutung.

Aus den Grunden

Ob dem Klager oder seinem Rechtsvorganger eine Zusage Uber eine bestimmte lagemaBige Ausweisung des
Flursticks 37/1 der Flur 1 gegeben worden ist, hat im Rahmen der vorlaufigen Besitzeinweisung Uber die
hier allein zu befinden ist, keine rechtliche Bedeutung. Die vorlaufige Besitzeinweisung regelt die Abfindung
des Besitzstandes des Klagers noch nicht abschlieBend. Die endgtltige Abfindungsgestaltung erfolgt erst
Uber den noch vorzulegenden Flurbereinigungsplan. Eine abschlieBende Beurteilung des von dem Klager
erhobenen Einwandes, seinem Rechtsvorganger sei die Verlegung des Flurstlicks nach E. zugesagt worden,
mufs daher einem etwa nachfolgenden Rechtsmittelverfahren gegen den vorgelegten Flurbereinigungsplan
vorbehalten bleiben.

Ausgabe: 01.12.2025 Seite 1 von 1



	RzF - 22 - zu § 65 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


